
 

 

Freitag, 23. Juni 2017 
der Politischen Gemeinde 20.00 Uhr  

 

Montag, 26. Juni 2017 
der evang.-ref. Kirchgemeinde 19.30 Uhr 

der Schulgemeinde Wiesendangen 20.00 Uhr 

der Politischen Gemeinde (Orientierungen) anschliessend 

Wisenthalle Wiesendangen 
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Die Akten liegen ab Freitag, 9. Juni 2017 im Gemeindehaus während 
den Öffnungszeiten (8.00 – 11.45 Uhr und 13.30 – 16.30 Uhr, Mo bis 
18.00 Uhr) auf. 
 
Anfragen im Sinne von § 51 des Gemeindegesetzes müssen zehn Ar-
beitstage vor der Gemeindeversammlung im Besitze der zuständigen 
Behörde sein. Sie sind schriftlich und unterzeichnet einzureichen. 
 
Die Stimmberechtigung richtet sich nach dem Gesetz über die politi-
schen Rechte. Personen, welche der reformierten Kirche Elgg oder 
Gachnang angehören, sind an der Versammlung der reformierten Kir-
che Wiesendangen nicht stimmberechtigt. 
 
 
Wiesendangen, 2. Mai 2017 
 
Im Auftrag der beteiligten Behörden 
DER GEMEINDERAT 
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Traktanden Gemeindeversammlungen 
 

Freitag, 23. Juni 2017 
 

 
Politische Gemeinde Wiesendangen 20.00 Uhr 
 
1. Wahl der Stimmenzähler/innen 
2. Abnahme Jahresrechnung 2016 
3. Auflösung Zweckverband RIBEWI, Anschluss Staatswald 
4. Bauabrechnung Sanierung Schauenbergstrasse 
5. Bauabrechnung Sanierung Florastrasse  
6. Bauabrechnung Sanierung Frohbergstrasse 
7. Bauabrechnung Ersatz Meteorwasserkanäle Neinern-Stadtweg 
8. Bauabrechnung Neubau Kindertagesstätte Trottenrain  
9. Bauabrechnung Rickenbacherstrasse Gundetswil  

mit Einlenker Hauptstrasse 
10. Kreditbeschluss Sanierung Rucheggstrasse 
11. Kreditbeschluss Sanierung Dorfstrasse Liebensberg 
12. Kreditbeschluss Sanierung Dorfstrasse Süd Wiesendangen 
13. Dorfplatzgestaltung 
14. Verkauf Gasversorgung 
15. Mitteilungen 
16. Allfälliges 
 

Montag, 26. Juni 2017 
 
 
Ev.-ref. Kirchgemeinde Wiesendangen 19.30 Uhr 
 
1. Wahl der Stimmenzähler/innen 
2. Jahresbericht 2016 (Publikation als Beilage der Lokalseite von  

„reformiert“ Nr. 6 vom 26.05.2017 und auf www.kirchewiesendangen.ch) 
3. Abnahme Jahresrechnung 2016 
4. Mitteilungen 
5. Allfälliges 
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Politische Gemeinde Wiesendangen anschliessend 
 
1. Orientierung neue Gemeindeordnung 
2. Orientierung Bau- und Zonenordnung 
3. Orientierung Sanierung Wisenthalle 
 
 
 
 
Im Auftrag der beteiligten Behörden 
DER GEMEINDERAT 

42 
42 
43
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Antrag an die Gemeindeversammlung 

B  E  S  C  H  L U  S  S

der Gemeindeversammlung Wiesendangen 

über 

die Abnahme der Jahresrechnung 2016 der Politischen Gemeinde 
Wiesendangen 

vom 23. Juni 2017 

- auf Antrag des Gemeinderates und in Anwendung von § 41 Abs. 2
des Gemeindegesetzes und Art. 15 Ziff. 4 der Gemeindeordnung, -

Die Gemeindeversammlung beschliesst: 

1. Die Jahresrechnung 2016 der Politischen Gemeinde Wiesendangen
mit einem Aufwandüberschuss von CHF 2‘727‘323.16 in der Laufen-
den Rechnung, mit Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von
CHF 3‘441‘557.20 sowie einer Nettoveränderung von CHF 94‘030.00
in der Investitionsrechnung im Finanzvermögen wird genehmigt.

2. Der Aufwandüberschuss von CHF 2‘727‘323.16 abzüglich dem
Buchgewinn aus der Neubewertung der Liegenschaften des Finanz-
vermögens von CHF 817‘921.60 wird dem Eigenkapital entnommen.
Das Eigenkapital beläuft sich neu auf CHF 36‘224‘312.09.

3. Die Abrechnungen der Globalkredite und Indikatoren werden ge-
nehmigt.

Wiesendangen, 20. März 2017 

NAMENS DES GEMEINDERATES 
Gemeindepräsident  Gemeindeschreiber 
Kurt Roth  Martin Schindler 

Übersicht der Steuersätze der Politischen Gemeinde: 

Jahre 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 
Steuersatz % 33 31 27 27 27 26 26 24 24 24 24 30 30 27 27 27 
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Jahresrechnung 2016 Politische Gemeinde Wiesendan-
gen 
 
Die Jahresrechnung der Gemeinde Wiesendangen weist einen Gesamt-
aufwand von CHF 32‘214‘745.54 und einen Ertrag von CHF 
29‘487‘422.38 aus, der Aufwandüberschuss beträgt CHF 2‘727‘323.16. 
Im Vergleich zum Budget, wo man mit einem Rückschlag von CHF 
2‘876‘100 rechnete, beträgt die positive Abweichung CHF 148‘777. 
 
Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen CHF 
3‘441‘557.20 (Budget CHF 4‘072‘000), die Investitionsrechnung im Fi-
nanzvermögen zeigt eine Nettoveränderung von - CHF 94‘030.00 
(Budget - CHF 1‘641‘000). 
 
Mit dem Aufwandüberschuss und dem Buchgewinn aus der Neubewer-
tung der Liegenschaften des Finanzvermögens (CHF 817‘921.60) redu-
ziert sich das Eigenkapital von CHF 38‘133‘714 auf CHF 36‘224‘312. 
 

Kennzahlenübersicht  
Rech-
nung 

Rech-
nung Budget 

  2015 2016 2017 
        
Selbstfinanzierungsgrad 43.7% 33.8% 38.3% 
        
Nettovermögen pro Einwohner 4‘719 4'444 4'114 
        

Rechnungsergebnis 230‘082 
- 

2‘727‘323 -875'500 
        
 
Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt die Finanzierung der Investitionen 
aus den selbst erarbeiteten Mitteln. Empfohlen ist ein Durchschnittswert 
von 100 %. Aufgrund der hohen Investitionen im Finanz- und Verwal-
tungsvermögen resultiert im Rechnungsjahr ein Finanzierungsfehlbetrag 
oder Geldabfluss von CHF 2‘564‘323 sowie ein Selbstfinanzierungsgrad 
von 33.8 %. Im 6-Jahresdurchschnitt liegt die Kennzahl bei komfortablen 
190.4 %, dies auch dank dem ausserordentlichen Ertrag aus dem Ver-
kauf der Sparkasse Wiesendangen 2013. Die gute finanzielle Lage sollte 
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es der Politischen Gemeinde ermöglichen, das grosse Investitionsvolu-
men der Finanzplanjahre auch ohne Steuererhöhungen zu meistern. 

Das Nettovermögen pro Einwohner zeigt das Vermögen der Gemein-
de, welches nicht im Verwaltungsvermögen gebunden ist. Der absolute 
Wert liegt bei CHF 27‘914‘367, pro Einwohner bei CHF 4‘444. Der Wert 
wird sich mit den Investitionen der nächsten Jahre, welche durch Fremd-
kapitalaufnahme oder Landverkäufe finanziert werden müssen, weiter 
reduzieren. Ende der Finanzplanperiode 2021 wird momentan mit einem 
Wert von rund CHF 1‘436 gerechnet. Im Vergleich mit anderen Gemein-
den ist der Wert immer noch überdurchschnittlich.  
 
Die konsolidierten Rechnungsergebnisse der letzten 8 Jahre zeigen 
grosse Unterschiede. Die grössten Ausreisser waren das Jahr 2010 mit 
zusätzlichen Abschreibungen für die Sporthalle Sagi und das Jahr 2013 
mit dem ausserordentlichen Ertrag aus dem Sparkassenverkauf. Der Mit-
telwert 2009 - 2016 liegt bei + CHF 85‘832. 
 

 
  

-CHF 7'000'000

-CHF 5'000'000

-CHF 3'000'000

-CHF 1'000'000

CHF 1'000'000

CHF 3'000'000

CHF 5'000'000

CHF 7'000'000

CHF 9'000'000

CHF 11'000'000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rechnungsergebnisse 2009 - 2016 Bertschikon + 
Wiesendangen 
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 Kostenübersicht NPM-Produkte inkl. Kostenstellen 2016 

     Produkt / Kostenstelle Budget Rechnung  Abweichung 
(Ausgaben + / Einnahmen -) 2016 2016 CHF % 

     Allgemeine Verwaltung 1‘051‘600 997‘757 -53‘843 -5.12% 
Gemeindeleitung (Kostenstelle) -280'000 -280‘000 0 0.00% 
Steuern -15'200 -68‘246 -53‘046 -348.99 
Gemeindesteuern (Kostenstelle) -5‘295‘000 -5‘468‘707 -173‘707 -3.28% 
Kapitalkosten (Kostenstelle) -2‘343‘300 -1'967‘374 375926 16.04% 
Bauverwaltung   112'800 97‘523 -15‘277 -13.54% 
Sicherheit 598‘600 595'282 -3‘318 -0.55% 
Öffentlicher Verkehr 320'000 341'928 21‘928 6.85% 
Bibliothek 199'400 174'966 -24'434 -12.25% 
Museum/Schloss 49'400 42'474 -6‘926 -14.02% 
Schwimmbad (inkl. Hallenbad) 309'400 264'972 -44'428 -14.36% 
Sportanlage Rietsamen 0 -22'603 -22‘603 

 Wisidanger 39'400 33'553 -5'847 -14.84% 
Freizeit und Kulturförderung 865‘700 842‘223 -23'478 -2.71% 
Gesetzliche Sozialleistungen   1‘631‘100 1‘949‘654 318‘554 19.53% 
Ergänzende Sozialleistungen 134'400 112'580 -21‘820 -16.24% 
Gesundheit 1'161'700 1‘469‘066 307'366 26.46% 
Friedhof 143'400 147'858 4'458 3.11% 

Alterswohnungen -700 -26'112 -25'411 
-

3630.26% 
Finanzliegenschaften 429'200 11'954 -417‘246 -97.21% 
Verwaltungsliegenschaften 2‘161‘600 2‘044‘470 -117'130 -5.42% 
Hallen 243'500 237'223 -6'277 -2.58% 
Baulicher Strassenunterhalt 604'300 516'818 -87‘482 -14.48% 
Reinigung Strassen 92'100 85'361 -6'739 -7.32% 
Winterdienst 157'900 126'922 -30'978 -19.62% 
Strassenbeleuchtung 87'800 99'895 12'095 13.78% 
Landwirtschaft 235'100 190'704 -44'396 -18.88% 
Forst und Jagd 181'900 177'182 -4'718 -2.59% 

     
Gesamttotal 2‘876'100 2‘727‘323 -148'777 -5.17% 
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Bemerkungen zu den Produkten / Kostenstellen 
 
Bei der Kostenstelle Kapitalkosten gibt es eine negative Abweichung 
von CHF 375‘925.96. Hauptgrund dafür ist, dass der budgetierte Buch-
gewinn für das Grundstück „Breitentrasse“ noch nicht realisiert wurde. 
Mit dem Verkauf wird zugewartet bis die neue Bau- und Zonenordnung 
in Kraft ist. Positiv zu erwähnen ist, dass die Gewinnausschüttung der 
ZKB um CHF 72‘000 höher als budgetiert ausgefallen ist.  
 
Die Kostenstelle Gemeindesteuern schliesst 3.28 % oder CHF 
173‘706.80 besser ab als budgetiert. Grund dafür sind vorwiegend 
Mehreinnahmen bei den ordentlichen Steuern des Rechnungsjahres. 
Dagegen wurden bei den Steuern aus früheren Jahren rund CHF 
180‘000 weniger eingenommen.  
 
Das Produkt gesetzliche Sozialleistungen weist Mehraufwände von 
CHF 318‘554.40 aus. Zurückzuführen ist dies in erster Linie auf Mehr-
ausgaben (CHF 283‘000) im Bereich der wirtschaftlichen Hilfe aufgrund 
von Fallzunahmen und einzelnen, kostenintensiven Fällen.  
 
Im Produkt Gesundheit sind die Mehrausgaben von CHF 307‘366.22 
vorwiegend auf die höhere Anzahl von Pflegepatienten sowie die kosten-
intensivere Pflege einzelner Bewohner/innen im Bereich Pflegefinanzie-
rung Alters- und Pflegeheime zurückzuführen. Aber auch im Bereich 
Pflegefinanzierung ambulanten Bereich erhöhten sich die Kosten im 
Vergleich zum Budget. Zurückzuführen ist dies auf die erhöhte Anzahl 
von Leistungen der Spitex Eulachtal.   
 
Im Produkt Finanzliegenschaften erklärt sich das um CHF 417‘245.65 
bessere Ergebnis massgebend aufgrund des nicht vollzogenen Landver-
kaufs (CHF 336‘000 budgetierter Anteil Buchgewinn Schulgemeinde) 
sowie einer nicht budgetierten Entschädigung für die Benützung der 
Tiefgaragenzufahrt und des Containerplatzes durch die HGW Winterthur 
(CHF 67‘000).  
 
Im Produkt baulicher Strassenunterhalt wurde das Budget um 14,48% 
oder CHF 87‘481.53 unterschritten. Dies weil nur die nötigsten Flurstras-
sen saniert wurden und dank des milden Winters generell weniger Frost-
schäden zu beheben waren. Ergänzend erklären nicht budgetierte 
Staats- und Bundesbeiträge von rund CHF 63‘000 (PWI Flurstrassen) 
das positive Ergebnis. 
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Beim gebührenfinanzierten Produkt Abwasser konnte eine Einlage 
von CHF 198‘313 in das Spezialfinanzierungskonto verbucht werden. Im 
Produkt Wasserwerk musste statt einer Einlage von CHF 33‘400 eine 
Entnahme von rund CHF 109‘545 verbucht werden. Zurückzuführen ist 
dies massgebend auf die hohe Anzahl von Wasserleitungsbrüchen und 
der damit verbundenen Ersatz- / Unterhaltskosten. Die Spezialfinanzie-
rungen per Ende 2016 betragen total CHF 3‘272‘417.07. 

 

Spezialfinanzierungen  Bestand  Zugang   Abgang  Endbestand 

  01.01.2016     31.12.2016 

 Wasserversorgung  355‘576 0 109‘545 246‘031 

 Siedlungsentwässerung  1'618'884 198‘313 0 1‘817‘197 

 Gasversorgung  975'911 0 4‘519 971‘392 

 Abfall 236‘663 1‘134 0 237‘797 

 Total 3‘187‘034 199‘447 114‘064 3‘272‘417 
 

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 
Die Nettoinvestitionen liegen CHF 630‘442.80 unter dem Budgetwert. 
Gründe für die Unterschreitung sind Minderausgaben / Projektverschie-
bungen wie beispielsweise die Flachdachsanierung Schwimmbad, der 
Neubau der Kindertagesstätte oder die verzögerte Sanierung der Alters-
wohnungen. Im Bereich der Abwasserbeseitigung wurden zudem im 
Vergleich zum Budget rund CHF 401‘000 höhere Kanalisationsan-
schlussgebühren generiert. 
 
Abschreibungen 
Die ordentlichen Abschreibungen belaufen sich auf CHF 1‘604‘557.20 
(Budget CHF 1‘633‘000). Zudem wurden die budgetierten zusätzlichen 
Abschreibungen von CHF 2‘000‘000 für die Kindertagesstätte verbucht.  
 
Die detaillierten Abrechnungen der Globalkredite und Indikatoren liegen 
im Gemeindehaus auf und sind auf der Homepage der Gemeinde Wie-
sendangen unter www.wiesendangen.ch Rubrik Politik/Finanzen er-
sichtlich. 
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Antrag an die Gemeindeversammlung 
 
 
B E S C H L U S S  
 
der Gemeindeversammlung Wiesendangen 
 
über 
 
 
die Auflösung des Zweckverbandes Forstrevier RIBEWI und die 
Genehmigung des Anschlussvertrages mit dem Staatswaldbetrieb 
des Kantons Zürich 
 
vom 23. Juni 2017 
 
- auf Antrag des Gemeinderates, in Anwendung von Art. 14 Ziff. 3 der 

Gemeindeordnung, -  
 
Die Gemeindeversammlung beschliesst:  
 
1. Der Zweckverbandsvertrag vom 18. September 2008 zwischen den 

Gemeinden Rickenbach und Wiesendangen sowie der damaligen 
Gemeinde Bertschikon wird aufgelöst. 

2. Der Anschlussvertrag zwischen der Politischen Gemeinde Wiesen-
dangen und dem Staatswaldbetrieb des Kantons Zürich wird geneh-
migt. 

 
 
 
WEISUNG 
 
Bereits seit dem Jahr 1986 wurde die Beförsterung der Gemeinden Ri-
ckenbach, Wiesendangen und Bertschikon gemeinsam geregelt. Nach 
der Auflösung der Zivilgemeinde wurde der heute gültige Zweckver-
bandsvertrag abgeschlossen. Heute existieren nur noch die Gemeinden 
Rickenbach und die fusionierte Gemeinde Wiesendangen. Beförstert 
werden folgende Waldflächen: 
 

- 388 ha Wiesendangen (279 ha Privatwald, 109 ha Gemeindewald) 
131 ha Rickenbach (68 ha Privatwald, 63 ha Gemeindewald) 
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Bereits im Juli 2007 machte sich der Zweckverband RIBEWI Gedanken 
über die Zukunft im Hinblick auf die Auflösung der Zivilgemeinde Wie-
sendangen. Der Zweckverband wurde jedoch weitergeführt. Der Förster 
erledigt die gesetzlichen forstlichen Aufgaben, er führt zusätzlich den 
Verkauf von Holz aus dem Gemeindewald und je nach Bedarf aus dem 
Privatwald durch. Im Weiteren erledigt der Förster forstliche Arbeiten und 
organisiert die Arbeitseinsätze von Unternehmern. Nachteil an dieser 
Organisation ist der Umstand, dass der Förster auf sich allein gestellt ist, 
keine wirkliche Stellvertretung vorhanden ist und er Arbeiten erledigt, die 
auch von einem Forstwart oder Büroangestellten ausgeführt werden 
könnten. 

Im Jahr 2013 fanden Gespräche statt mit den Gemeinden Rickenbach, 
Dinhard, Ellikon, Elsau, Wiesendangen, Altikon und Bertschikon. Die 
Gemeinden Dinhard, Ellikon und Altikon werden von Pfungen aus be-
förstert, dort zeichneten sich Veränderungen ab. Nachdem die Stimmbe-
rechtigten in Pfungen die Auslagerung des Forstbetriebes abgelehnt hat-
ten, bestand kein weiterer Handlungsbedarf. Die Gemeinden wollen we-
gen den geringen Kosten und der guten Dienstleistung in Pfungen ange-
schlossen bleiben. 

Im April 2015 fand mit der Gemeinde Elsau eine Besprechung statt. El-
sau hat den Forstbereich an den Staatswaldbetrieb des Kantons Zürich 
ausgelagert und ist mit dieser Lösung sehr zufrieden. Der dortige Förster 
wird im Jahr 2017 pensioniert. Angestrebt wird ebenfalls ein grösseres 
Forstrevier. Der Förster des Zweckverbandes wird in wenigen Jahren 
ebenfalls pensioniert. Die Gemeinden Rickenbach und Wiesendangen 
werden bis zur Pensionierung oder der Auflösung des Arbeitsverhältnis-
ses mit Förster Ueli Graf noch eigenständig beförstert. 

Künftige Lösung 

Nach Abwägen der verschiedenen Varianten ist die Arbeitsgruppe be-
stehend aus Vertretern der Gemeinden Rickenbach und Wiesendangen 
bzw. der Gemeinderat Wiesendangen zum Schluss gekommen, den 
Zweckverband RIBEWI aufzulösen und durch einen Anschlussvertrag an 
den Kanton zu ersetzen. Folgendes Forstrevier wird empfohlen: 

237 ha Staatswald Hegi-Töss (12 ha auf Gemeindegebiet Elsau) 
198 ha Elsau (142 ha Privatwald, 43 ha Korporation, 13 ha Gemeinde- 
       wald) 
388 ha Wiesendangen (279 ha Privatwald, 109 ha Gemeindewald) 
  34 ha Wald in Wiesendangen mit eigenen Förstern (Gachnang, Korp. 
     Hegi, Elgg) nur für Aufsicht 

131 ha Rickenbach (68 ha Privatwald, 63 ha Gemeindewald) 
Total: 988 ha 
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Für die 988 ha ist zur Bewältigung der gesetzlichen Forstaufgaben min-
destens eine 100 %-Stelle notwendig. Der Anschlussvertrag sieht vor, 
dass zusätzliche Arbeiten separat in Auftrag gegeben werden können.  
 
Grundsätzlich soll den Waldbesitzern und der Bevölkerung weiterhin der 
gleiche Service geboten werden wie bis anhin. 
 
Gemäss §28 des kantonalen Waldgesetztes sind die gesetzlichen Auf-
gaben des kommunalen Forstdienstes wie folgt umschrieben: 
 

 Unmittelbare forstpolizeiliche Aufsicht 
 Anzeichnen der Holzschläge 
 Informationen über die Bedeutung und den Zustand des Waldes 

sowie über die Wald- und Holzwirtschaft in der Gemeinde 
 Beratung der Waldbesitzer und Waldbenützer 
 Mitwirkung bei der Durchführung staatlicher Massnahmen (Bei-

tragsabwicklung, Planung) 
 
Zu den zusätzlichen Arbeiten, welche die Gemeinde weiterhin anbieten 
wird, gehören: 
 

 Führen Forstbetrieb Gemeinde (109 ha) 
 Brennholzgant 
 Christbaum stellen auf Dorfplatz und andere Kunden beliefern 
 Waldstrassenunterhalt (Mulchen, Laubblasen, etc.) in Zusammen-

arbeit mit Gemeindewerk 
 Mitarbeit in Naturschutzkommission 

 
Diese zusätzlichen Arbeiten können beim Staatswald zum Ansatz von 
CHF 95.00 (inkl. Autospesen) oder bei privaten Unternehmern einge-
kauft werden. 
 
Die reinen gesetzlichen Beförsterungskosten belaufen sich für Wiesen-
dangen mit der Neuorganisation auf CHF 45‘000.00. Der Aufwand für die 
Bewirtschaftung des Gemeindewaldes und die zusätzlichen freiwilligen 
Arbeiten des Försters sind noch nicht definiert, der heutige Kostenanteil 
im Zweckverband RIBEWI (Budget 2017 = CHF 108‘000.00) sollte je-
doch nicht erreicht werden. 
 
Der Anschlussvertrag kann jeweils auf Ende Jahr unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von einem Jahr aufgelöst werden. Die Gemeinden blei-
ben so für künftige Lösungen flexibel. 
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Für die Belange des Forstreviers ist eine Revierkommission aus Vertre-
tern der Gemeinden und dem Kanton vorgesehen. Aufgrund der Rück-
meldungen an der Infoveranstaltung vom Februar 2017 wurde die Kom-
mission um je einen Privatwaldeigentümer aus den drei beteiligten Ge-
meinden erweitert. 
 
Zusammengefasst ergeben sich für die Gemeinde mit der Neuorganisa-
tion folgende Vorteile: 
 

 Finanzielle Transparenz, was die gesetzlichen und die freiwilligen 
Försteraufgaben kosten 

 tiefere Kosten für Beförsterung 
 Guter Übergang für die Pensionierung vom Förster des Zweckver-

bandes 
 Administrative Entlastung des Försters 
 Die Waldeigentümer und die Gemeinden können weiterhin die 

Forstunternehmen der Region für die Holzschlagarbeiten und 
Waldpflegearbeiten berücksichtigen 

 Die Gemeinde hat ein Mitspracherecht bei der Wahl des Försters 
(Wohnsitz des Försters im Forstrevier wird angestrebt) 

 Die Stellvertretung ist geregelt resp. Aufgabe des Staatswaldes 
 Ermöglicht wird die Ausbildung von jungen Forstleuten 

 
Der Gemeinde Wiesendangen ist es wichtig, eine fachlich einwandfreie 
Beförsterung sicherzustellen und erachtet die gemeinsame Erledigung 
im Verbund mit den Gemeinden Rickenbach und Elsau als sinnvoll.  
 
Die Stimmberechtigten werden ersucht, der Auflösung des Zweckver-
bandsvertrages und dem Abschluss eines Anschlussvertrages an den 
Staatswaldbetrieb zuzustimmen. 
 
 
Wiesendangen, 2. Mai 2017 
 
NAMENS DES GEMEINDERATES 

Gemeindepräsident      Gemeindeschreiber 
Kurt Roth      Martin Schindler 
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Antrag an die Gemeindeversammlung 
 
 
B E S C H L U S S  
 
der Gemeindeversammlung Wiesendangen 
 
über 
 
 
die Bauabrechnung Strassensanierung und Wasserleitungsersatz 
Schauenbergstrasse 
 
vom 23. Juni 2017 
 
- auf Antrag des Gemeinderates, in Anwendung von Art. 15 Ziff. 5 der 

Gemeindeordnung, -  
 
Die Gemeindeversammlung beschliesst:  
 
1. Die Abrechnung der Jäger&Partner GmbH, Wiesendangen, vom 

4. Oktober 2016, mit einem Nettoaufwand von CHF 547‘275.05, wird 
genehmigt. 

2. Der Kredit gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 24. No-
vember 2014 von CHF 675‘000.00 wird um CHF 127‘724.65 unter-
schritten. 

 
 
 
 
WEISUNG 
 
Die Gemeindeversammlung hat am 24. November 2014 einen Kredit von 
CHF 675‘000.00 inkl. MwSt. genehmigt. Aus der nachfolgenden Über-
sicht sind die Zusammensetzung des Kredites und die Differenzen zum 
Abrechnungsbetrag ersichtlich: 
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Arbeitsgattung Kostenvoranschlag Schlussabrechnung 
Wasserversorgung CHF 378‘000.00 CHF 330‘475.05 
Entwässerung CHF 21‘600.00 CHF 19‘300.00 
Strassenbeleuchtung CHF 86‘400.00 CHF 67‘200.00 
Strasseninstandstellung CHF 189‘000.00 CHF 130‘300.00 
Total CHF 675‘000.00 CHF 547‘275.05 
 
 
 
Ausschlaggebend für die tiefen Baukosten waren die günstigen Arbeits-
aufträge an die verschiedenen Unternehmen im Rahmen des Submissi-
onsverfahrens. Bei der Aufteilung auf die Kostenträger Strasse, Abwas-
ser und Wasser haben aufgrund der effektiven Bauaufwendungen ge-
genüber dem Projekt Verschiebungen stattgefunden. 
 
 
Die Stimmberechtigten werden ersucht, die Abrechnung über die Stras-
sensanierung und den Wasserleitungsersatz sowie die Strassenin-
standstellung inklusive Ersatz Strassenbeleuchtung zu genehmigen. 
 
 
Wiesendangen, 2. Mai 2017 
 
NAMENS DES GEMEINDERATES 
Gemeindepräsident      Gemeindeschreiber 
Kurt Roth      Martin Schindler 
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Antrag an die Gemeindeversammlung 
 
 
B E S C H L U S S  
 
der Gemeindeversammlung Wiesendangen 
 
über 
 
 
die Bauabrechnung Strassensanierung und Wasserleitungsersatz 
Florastrasse 
 
vom 23. Juni 2017 
 
- auf Antrag des Gemeinderates, in Anwendung von Art. 15 Ziff. 5 der 

Gemeindeordnung, -  
 
Die Gemeindeversammlung beschliesst:  
 
1. Die Abrechnung der Jäger&Partner GmbH, Wiesendangen, vom 

10. Oktober 2016, mit einem Nettoaufwand von CHF 379‘238.90 wird 
genehmigt. 

2. Der Kredit gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 29. Juni 
2015 von CHF 410‘400.00 wird um CHF 31‘161.10 unterschritten. 

 
 
 
WEISUNG 
 
Die Gemeindeversammlung hat am 29. Juni 2015 einen Kredit von CHF 
410‘400.00 inkl. MwSt. genehmigt. Aus der nachfolgenden Übersicht 
sind die Zusammensetzung des Kredites und die Differenzen zum Ab-
rechnungsbetrag ersichtlich: 
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Arbeitsgattung Kostenvoranschlag Schlussabrechnung 

(gerundet) 
Wasserversorgung CHF 259‘200.00 CHF 214‘500.00 
Entwässerung CHF 5‘400.00 CHF 12‘200.00 
Strassenbeleuchtung CHF 43‘200.00 CHF 40‘900.00 
Strasseninstandstellung CHF 102‘600.00 CHF 111‘400.00 
Total CHF 410‘400.00 CHF 379‘000.00 
  effektiv CHF 379‘238.90 
 
 
 
Ausschlaggebend für die tiefen Baukosten waren die günstigen Unter-
nehmerofferten und die Ausführung der Arbeiten im vorgesehenen 
Rahmen. 
 
 
Die Stimmberechtigten werden ersucht, die Abrechnung über die Stras-
sensanierung und den Wasserleitungsersatz sowie die Strassenin-
standstellung inklusive Ersatz Strassenbeleuchtung zu genehmigen. 
 
 
Wiesendangen, 2. Mai 2017 
 
NAMENS DES GEMEINDERATES 
Gemeindepräsident      Gemeindeschreiber 
Kurt Roth      Martin Schindler 
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Antrag an die Gemeindeversammlung 
 
 
B E S C H L U S S  
 
der Gemeindeversammlung Wiesendangen 
 
über 
 
 
die Bauabrechnung Strassensanierung und Wasserleitungsersatz 
Frohbergstrasse 
 
vom 23. Juni 2017 
 
- auf Antrag des Gemeinderates, in Anwendung von Art. 15 Ziff. 5 der 

Gemeindeordnung, -  
 
Die Gemeindeversammlung beschliesst:  
 
1. Die Abrechnung der Jäger&Partner GmbH, Wiesendangen, vom 

7. Oktober 2016, mit einem Nettoaufwand von CHF 762‘159.60 wird 
genehmigt. 

2. Der Kredit gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 23. Juni 
2014 von CHF 743‘040.00 wird um CHF 19‘119.60 überschritten. 

 
 
 
WEISUNG 
 
Die Gemeindeversammlung hat am 23. Juni 2014 einen Kredit von CHF 
743‘040.00 inkl. MwSt. genehmigt. Aus der nachfolgenden Übersicht 
sind die Zusammensetzung des Kredites und die Differenzen zum Ab-
rechnungsbetrag ersichtlich: 
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Arbeitsgattung Kostenvoranschlag Schlussabrechnung 

(gerundet) 
Wasserversorgung CHF 408‘240.00 CHF 441‘200.00 
Entwässerung CHF 16‘200.00 CHF 22‘400.00 
Strassenbeleuchtung CHF 108‘000.00 CHF 88‘700.00 
Strasseninstandstellung CHF 210‘600.00 CHF 210‘200.00 
Total CHF 743‘040.00 CHF 762‘500.00 
  effektiv CHF 762‘159.60 
 
 
 
Mehrkosten sind entstanden, weil ein Auftrag an ein spezialisiertes In-
genieurbüro erteilt wurde, ein Rissprotokoll vor Beginn der Bauarbeiten 
und beim Abschluss zu erstellen. Zusätzliche Kosten fielen ausserdem 
wegen eines Teilersatzes der Strassenentwässerung im Bereich 
Eggholzstrasse und eines zusätzlichen Wasserleitungsersatzes im glei-
chen Bereich an. 
 
Die Stimmberechtigten werden ersucht, die Abrechnung über die Stras-
sensanierung und den Wasserleitungsersatz sowie die Strassenin-
standstellung inklusive Ersatz Strassenbeleuchtung zu genehmigen. 
 
 
Wiesendangen, 2. Mai 2017 
 
NAMENS DES GEMEINDERATES 
Gemeindepräsident      Gemeindeschreiber 
Kurt Roth      Martin Schindler 
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Antrag an die Gemeindeversammlung 
 
 
B E S C H L U S S  
 
der Gemeindeversammlung Wiesendangen 
 
über 
 
 
die Bauabrechnung Ersatz Meteorwasserkanal Neinern-Stadtweg 
(Brunnenweg bis Rückhaltebecken Hegmatten) 
 
vom 23. Juni 2017 
 
- auf Antrag des Gemeinderates, in Anwendung von Art. 15 Ziff. 5 der 

Gemeindeordnung, -  
 
Die Gemeindeversammlung beschliesst:  
 
1. Die Abrechnung der Jäger&Partner GmbH, Wiesendangen, vom 

4. Oktober 2016, mit einem Nettoaufwand von CHF 329‘060.55 wird 
genehmigt. 

2. Der Kredit gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 29. Juni 
2015 von CHF 411‘500.00 wird um CHF 82‘439.45 unterschritten. 

 
 
 
WEISUNG 
 
Die Gemeindeversammlung hat am 29. Juni 2015 einen Kredit von CHF 
411‘500.00 inkl. MwSt. genehmigt. Aus der nachfolgenden Übersicht 
sind die Zusammensetzung des Kredites und die Differenzen zum Ab-
rechnungsbetrag ersichtlich: 
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Arbeitsgattung Kostenvoranschlag Schlussabrechnung 
Tiefbauarbeiten CHF 345‘600.00 CHF 298‘147.00 
Strassenbau und  
Instandstellung 

CHF 33‘500.00 CHF 14‘208.70 

Bauleitung und Reserven CHF 32‘400.00 CHF 16‘704.85 
Total CHF 411‘500.00 CHF 329‘060.55 
 
 
Ausschlaggebend für die tiefen Baukosten waren die günstigen Arbeits-
aufträge sowie die Nichtbeanspruchung von Reserven und weiteren 
Wiederinstandstellungsarbeiten, da die Arbeiten bei optimalen Witte-
rungsbedingungen ausgeführt werden konnten. 
 
Die Stimmberechtigten werden ersucht, die Abrechnung über den Ersatz 
der Meteorkanäle sowie die Strasseninstandstellung zu genehmigen. 
 
 
Wiesendangen, 2. Mai 2017 
 
NAMENS DES GEMEINDERATES 
Gemeindepräsident      Gemeindeschreiber 
Kurt Roth      Martin Schindler 
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Antrag an die Gemeindeversammlung 
 
 
B E S C H L U S S  
 
der Gemeindeversammlung Wiesendangen 
 
über 
 
 
die Bauabrechnung Neubau Kindertagesstätte Im Trottenrain 
 
vom 23. Juni 2017 
 
- auf Antrag des Gemeinderates, in Anwendung von Art. 15 Ziff. 5 der 

Gemeindeordnung, -  
 
Die Gemeindeversammlung beschliesst:  
 
1. Die Abrechnung der Kräher, Jenni + Partner AG, Frauenfeld, vom 

8. Februar 2017, mit einem Nettoaufwand von CHF 4‘130‘775.90 wird 
genehmigt. 

2. Der Kredit gemäss Urnenabstimmung vom 30. November 2014 von 
CHF 4‘125‘000 wird um CHF 5‘775.90 überschritten. 

 
 
 
WEISUNG 
 
Die Gemeinde Wiesendangen hat am 30. November 2014 einen Kredit 
von CHF 4‘125‘000 inkl. MwSt. an der Urne genehmigt. 
 
Nach rund eineinhalbjähriger Planungs- und Bauphase konnte die neue 
Kindertagesstätte auf das Schuljahr 2016 / 2017 hin eröffnet werden. 
 
Die Bauabrechnung weicht mit effektiven Kosten von CHF 4‘130‘775.90 
nur ganz leicht vom Urnenkredit ab. Ausschlaggebend für diese kleine 
Überschreitung war der über CHF 80‘000 zu niedrige Kostenvoranschlag 
für die Lüftungsanlage, der dank der Übernahme der Möbelkosten durch 
den Verein KiWi (CHF 54‘000) fast kompensiert werden konnte. 
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Die Stimmberechtigen werden ersucht, die Abrechnung Neubau Kinder-
tagesstätte zu genehmigen. 
 
 
Wiesendangen, 2. Mai 2017 
 
NAMENS DES GEMEINDERATES 
Gemeindepräsident      Gemeindeschreiber 
Kurt Roth      Martin Schindler 
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Antrag an die Gemeindeversammlung 
 
 
B E S C H L U S S  
 
der Gemeindeversammlung Wiesendangen 
 
über 
 
 
die Bauabrechnung Rickenbacherstrasse Gundetswil mit Einlenker 
Hauptstrasse 
 
vom 23. Juni 2017 
 
- auf Antrag des Gemeinderates, in Anwendung von Art. 15 Ziff. 5 der 

Gemeindeordnung, -  
 
Die Gemeindeversammlung beschliesst:  
 
1. Die Abrechnung der TBB Ingenieure AG, Elgg, vom 27. März 2017, 

mit einem Nettoaufwand von CHF 668‘804.85 wird genehmigt. 
2. Der Kredit gemäss Urnenabstimmung vom 3. März 2013 in der ehe-

maligen Gemeinde Bertschikon in Höhe von CHF 750‘000.00 wird 
um CHF 81‘195.15 unterschritten. 

 
 
 
WEISUNG 
 
Die Gemeinde Bertschikon hat am 3. März 2013 einen Kredit von 
CHF 750‘000 inkl. MwSt. an der Urne genehmigt. 
 
Das Projekt umfasste die folgenden Bauteile in der Baupflicht der Ge-
meinde: 
 
- Aufweitung  Abbiegespur in Hauptstr. mit Schutzinsel 
- Rickenbacherstr. in Gewerbezone, Anteil Gemeinde, ca. 65 m 
- Rickenbacherstr. ab Zonengrenze bis SBB-Unterführung, ca. 125 m 
- Landwirtschaftsweg mit Anschluss an Radweg und Rückbau Ricken-

bacherstr., ca. 100 m  
- Rekultivierungen Rickenbacherstr., ca 90 m, und Flurweg, ca. 85 m 
 



29

In der Baupflicht des Kantons lagen: 
- Radweg ausserorts Gundetswil West, ca. 300 m 
- Markierungen Kernfahrbahn innerorts, ab Püntstrasse bis Ortsaus-

gang in Richtung Frauenfeld 
 
Aus der nachfolgenden Übersicht sind die Zusammensetzung des Kredi-
tes und die Differenzen zum Abrechnungsbetrag ersichtlich: 
 
 Schlussabrechnung 
Rickenbacherstr. im QP ab Einlenker 
Püntstr. 

CHF 161‘924.95 

Rickenbacherstr. ausserhalb QP CHF 326‘433.48 
Gemeindeanteil Radweg CHF 20‘106.60 
Aufweitung Hauptstrasse CHF 160‘339.82 
Total CHF 668‘804.85 
 
Ausschlaggebend für die rund 11 % tieferen Baukosten sind Einsparun-
gen beim Bau und günstigere Baubedingungen. 
 
Die Stimmberechtigten werden ersucht, die Abrechnung zu genehmigen. 
 
 
Wiesendangen, 2. Mai 2017 
 
NAMENS DES GEMEINDERATES 
Gemeindepräsident      Gemeindeschreiber 
Kurt Roth      Martin Schindler 
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Antrag an die Gemeindeversammlung 
 
 
B E S C H L U S S  
 
der Gemeindeversammlung Wiesendangen 
 
über 
 
 
Rucheggstrasse, Ersatz Wasserleitung, Kanalisation und Strassen-
sanierung 
 
vom 23. Juni 2017 
 
- auf Antrag des Gemeinderates, in Anwendung von Art. 15 Ziff. 3 der 

Gemeindeordnung, -  
 
Die Gemeindeversammlung beschliesst:  
 
1. Das Projekt „Rucheggstrasse, Ersatz Wasserleitung, Kanalisation 

und Strassensanierung“ der Firma Jäger & Partner GmbH, Wiesend-
angen, vom Februar 2017, wird genehmigt. 

2. Für die Projektausführung wird ein Bruttokredit von CHF 560‘000.00 
zu Lasten der Investitionsrechnung bewilligt. 

 
 
WEISUNG 
 
In der Rucheggstrasse liegt eine Wasserleitung aus dem Jahre 1928 mit 
einer Nennweite von 100 mm. Diese führt von der Frohbergstrasse bis 
zum Überflurhydranten Nr. 224 bei der Liegenschaft Nr. 5. Die Liegen-
schaften 7 bis 13 werden über eine Hauszuleitung Guss DN 70 mm in 
der Rucheggstrasse versorgt. Die Hausanschlussleitungen besitzen 
mehrheitlich keine Abstellarmaturen beim Leitungsabgang. 
 
Gemäss GWP (Generellem Wasserversorgungsprojekt) 2008 ist vorge-
sehen, die Leitung im Zuge der Werterhaltung durch eine neue Leitung 
mit einem Innendurchmesser von 125 mm zu ersetzen und mit der Lei-
tung in der Eggwaldstrasse zu einem Ring zu verbinden. Zusätzlich sol-
len die Hauszuleitungen mit Abstellschiebern versehen werden.  
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Die Mischabwasserkanalisation in der Rucheggstrasse besteht noch aus 
Zementrohren mit einer Nennweite von 250 mm und stammt aus den 
Jahren vor 1950. Das Rohrmaterial entspricht nicht mehr den gesetzli-
chen Anforderungen für Mischabwasser, weshalb die Kanalisation er-
setzt werden muss. Im GEP (Genereller Entwässerungsplan) 2000 ist 
dieser Ersatz vorgesehen. 
 
Der Strassenbelag weist mehrere Belagsflicke von Werkleitungsarbeiten 
und Netzrisse auf. Mit den oben erwähnten Werkleitungsbauten wird 
sich der Strassenzustand verschlechtern, weshalb eine Strassensanie-
rung angezeigt ist. 
 
Zur Verkehrsberuhigung soll die Strasse im ganzen Sanierungsbereich 
von ca. 6.0 m auf 5.0 m reduziert werden. Bei der Einmündung der 
Eggwaldstrasse soll mit einer Insel die Fahrbahn auf 3.5 m reduziert 
werden, so kann der Sichtbereich wesentlich verbessert werden. Rich-
tung Süden wird das Trottoir bis Höhe Frohbergstrasse verlängert und 
mit einer Trottoirüberfahrt über die Insel verlängert. Die ganze Insel wird 
neu gestaltet. 
 
Auf den Zeitpunkt der Bauarbeiten des Kreisels bei der heutigen Ein-
mündung Rucheggstrasse in die Hauptstrasse wird die Rucheggstrasse 
bei der Autobahnunterführung mit baulichen Massnahmen für den Mo-
torfahrzeugverkehr gesperrt. 
 
Mit dem Ausführungsprojekt wurde die Firma Jäger & Partner, Wiesen-
dangen, beauftragt. Die Submissionen für die Tiefbau und Rohrlegear-
beiten sind bereits erfolgt. Vorbehalten bleibt die Zustimmung durch die 
Gemeindeversammlung. Die Projektkosten setzen sich wie folgt zu-
sammen: 
 
Ingenieurarbeiten CHF 25‘400.00 
Beleuchtung EKZ CHF 25‘500.00 
Tiefbauarbeiten CHF 410‘000.00 
Rohrlegearbeiten CHF 75‘000.00 
Diverses, Reserve CHF 24‘100.00 
Total Baukosten CHF 560‘000.00 
 
Der Gemeinderat ersucht die Stimmberechtigten, dem vorliegenden Pro-
jekt zuzustimmen. 
 
 
Wiesendangen, 2. Mai 2017 
 
NAMENS DES GEMEINDERATES 
Gemeindepräsident      Gemeindeschreiber 
Kurt Roth      Martin Schindler 
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Antrag an die Gemeindeversammlung 
 
 
B E S C H L U S S  
 
der Gemeindeversammlung Wiesendangen 
 
über 
 
 
Liebensberg, Strassensanierung und Werkleitung 
 
vom 23. Juni 2017 
 
- auf Antrag des Gemeinderates, in Anwendung von Art. 15 Ziff. 3 der 

Gemeindeordnung, -  
 
Die Gemeindeversammlung beschliesst:  
 
1. Das Projekt „Liebensberg, Strassensanierung und Werkleitung“ der 

Firma TBB Ingenieure AG, Elgg, vom März 2017, wird genehmigt. 
2. Für die Projektausführung wird ein Bruttokredit von CHF 640‘000.00 

zu Lasten der Investitionsrechnung bewilligt. 
 
 
 
WEISUNG 
 
Das Bauprojekt Liebensberg umfasst die Strassensanierung mit teil-
weise neuer Strassenentwässerung, den Ersatz der Wasserleitung und 
der Brunnenleitung und punktuell die Sanierung von defekten Meteor-
wasserleitungen. 
 
Im Rahmen der langfristigen Werterhaltung soll die Gemeindestrasse in 
Liebensberg ab Höhe Bergweg bis über den Kreuzungsbereich Schüt-
zenhaussstrasse / Strehlgasse inkl. Strassenentwässerung saniert wer-
den.  
 
Die Wasserleitungen im Strassenbereich, eine Asbestzementrohrleitung 
mit Baujahr 1959, alte Hauszuleitungen und eine Brunnenleitung sollen 
gleichzeitig erneuert werden. 
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Die jetzigen Beleuchtungskörper sind mehrheitlich an den Strommasten 
montiert und müssen ersetzt werden. Im gesamten Ausbaubereich wer-
den 7 neue Kandelaber gestellt, 2 weitere sind in der Querstrasse vor-
gesehen. 
 
Mit dem Ausführungsprojekt wurde die Firma TBB AG, Elgg, beauftragt. 
Die Submissionen für die Tiefbau- und Rohrlegearbeiten sind bereits er-
folgt. Vorbehalten bleibt die Zustimmung durch die Gemeindeversamm-
lung. Die Projektkosten setzen sich wie folgt zusammen: 
 
 
Ingenieurarbeiten CHF 35‘000.00 
Tiefbauarbeiten CHF 395‘000.00 
Rohrlegearbeiten CHF 120‘000.00 
Beleuchtung EKZ CHF 35‘000.00 
Diverses, Reserve CHF 55‘000.00 
Total Baukosten CHF 640‘000.00 
 
Der Gemeinderat ersucht die Stimmberechtigten, dem vorliegenden Pro-
jekt zuzustimmen. 
 
 
Wiesendangen, 2. Mai 2017 
 
NAMENS DES GEMEINDERATES 
Gemeindepräsident      Gemeindeschreiber 
Kurt Roth      Martin Schindler 
 



34

 
Antrag an die Gemeindeversammlung 
 
 
B E S C H L U S S  
 
der Gemeindeversammlung Wiesendangen 
 
über 
 
 
Dorfstrasse Süd, Spycherweg bis Haus Nr. 88, Ersatz Wasserlei-
tung und Strassensanierung 
 
vom 23. Juni 2017 
 
- auf Antrag des Gemeinderates, in Anwendung von Art. 15 Ziff. 3 der 

Gemeindeordnung, -  
 
Die Gemeindeversammlung beschliesst:  
 
1. Das Projekt „Dorfstrasse Süd, Spycherweg bis Haus Nr. 88, Ersatz 

Wasserleitung und Strassensanierung“ der Firma Jäger & Partner 
GmbH, Wiesendangen, vom Februar 2017, wird genehmigt. 

2. Für die Projektausführung wird ein Bruttokredit von CHF 330‘000.00 
zu Lasten der Investitionsrechnung bewilligt. 

 
 
WEISUNG 
 
Die Wasserleitung in der Dorfstrasse Süd stammt im Abschnitt Spy-
cherweg bis Höhe Liegenschaft Nr. 88 aus dem Jahre 1890 und weist 
eine Nennweite von 120 mm auf. Die Hausanschlussleitungen besitzen 
teilweise keine Abstellarmaturen beim Leitungsabgang. 
 
Gemäss GWP (Generellem Wasserversorgungsprojekt) 2008 ist vorge-
sehen, die Leitung im Zuge der Werterhaltung durch eine neue Leitung 
mit einem Innendurchmesser von 125 mm zu ersetzen. Zusätzlich sollen 
die Hauszuleitungen mit Abstellschiebern versehen werden. 
 
Der Strassenbelag hat eine ungenügende Belagsdicke zwischen 30 und 
66 mm und weist mehrere Belagsflicke von Werkleitungsarbeiten und 
Netzrisse auf. Ein Grossteil der Randabschlüsse ist verwittert und defekt 
und muss ersetzt werden. 
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Mit dem Ausführungsprojekt wurde die Firma Jäger & Partner GmbH, 
Wiesendangen, beauftragt. Die Submissionen für die Tiefbau- und Rohr-
legearbeiten sind bereits erfolgt. Vorbehalten bleibt die Zustimmung 
durch die Gemeindeversammlung. Die Projektkosten setzen sich wie 
folgt zusammen: 
 
Ingenieurarbeiten CHF 16‘400.00 
Tiefbauarbeiten CHF 225‘000.00 
Rohrlegearbeiten CHF 70‘000.00 
Diverses, Reserve CHF 18‘600.00 
Total Baukosten CHF 330‘000.00 
 
Der Gemeinderat ersucht die Stimmberechtigten, dem vorliegenden Pro-
jekt zuzustimmen. 
 
 
Wiesendangen, 2. Mai 2017 
 
NAMENS DES GEMEINDERATES 
Gemeindepräsident      Gemeindeschreiber 
Kurt Roth      Martin Schindler 
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Antrag an die Gemeindeversammlung 
 
 
B E S C H L U S S  
 
der Gemeindeversammlung Wiesendangen 
 
über 
 
 
Dorfplatzgestaltung 
 
vom 23. Juni 2017 
 
- auf Antrag des Gemeinderates, in Anwendung von Art. 15 Ziff. 3 der 

Gemeindeordnung, -  
 
Die Gemeindeversammlung beschliesst:  
 
1. Aus dem Erlös des Verkaufs der Sparkasse Wiesendangen werden 

der Dorfplatz und die Einmündung Dorfstrasse - Hegistrasse umge-
staltet. Der Rahmenkredit von CHF 23‘000.00 wird freigegeben. 

 
 
 
 
WEISUNG 
 
Die Gemeindeversammlung vom 23. Juni 2014 hatte in einem Grund-
satzentscheid zur Verwendung des Erlöses aus dem Verkauf der Spar-
kasse Wiesendangen die Projekte festgelegt, welche weiterverfolgt und 
unterstützt sowie dann auch einzeln der Gemeindeversammlung vorge-
legt werden sollen. Aufgeführt ist unter Ziffer 13 „Ersatz Kunststeinqua-
der Dorfstrasse, CHF 50‘000.00“.  
 
An der Gemeindeversammlung vom 23. November 2015 wurde der An-
trag des Gemeinderates für den Ersatz der Steinquader durch Kipppfos-
ten durch die Stimmberechtigten zurückgewiesen. Der Gemeinderat 
wurde ersucht, gestalterisch überzeugendere Varianten zu prüfen. 
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Der Gemeinderat hat daraufhin zusammen mit der Büro Widmer AG in 
Frauenfeld einen neuen Vorschlag ausgearbeitet: 
 
1. Situation West (Einmündung Hegistrasse) 

Die Steine werden entfernt und als Alternative zwei massive Sitz-
bänke aufgestellt. Die Durchfahrt für Autos von der Dorfstrasse Süd 
in die Hegistrasse wird mit einem Poller unterbunden. Neu wird der 
Durchgang mit entsprechender Signalisation nur noch für Velos und 
Fussgänger erlaubt sein. 

 
2. Situation Dorfplatz 

Die Steine werden entfernt und zum Schutz des Dorfbrunnens ein 
Poller montiert. Neben dem Behindertenparkplatz kann ein zusätzli-
cher Parkplatz eingezeichnet werden. Die schräg eingezeichneten 
Parkplätze werden in der gleichen Form beibehalten. Anstelle der 
Aluminiumanschläge werden Betonelemente aufgeklebt. Die 
Dorfstrasse Süd wird in diesem Bereich mit einer Einbahnregelung 
versehen. 

 
3. Die Steinquader bei der westlichen Bachmauer werden ebenfalls 

entfernt und mit einer massiven Sitzbank versehen. 
 
 
Am 9. Februar 2017 wurden die geplanten Massnahmen den Anwohnern 
präsentiert. Die an der Präsentation anwesenden Personen begrüssten 
die oben erwähnten Massnahmen. 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, dem vorliegen-
den Projekt zuzustimmen. 
 
 
Wiesendangen, 2. Mai 2017 
 
NAMENS DES GEMEINDERATES 
Gemeindepräsident      Gemeindeschreiber 
Kurt Roth      Martin Schindler 
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Antrag an die Gemeindeversammlung 
 
 
B E S C H L U S S  
 
der Gemeindeversammlung Wiesendangen 
 
über 
 
 
Verkauf Gasversorgung Wiesendangen 
 
vom 23. Juni 2017 
 
- auf Antrag des Gemeinderates, in Anwendung von Art. 15 Ziff. 7 der 

Gemeindeordnung, -  
 
Die Gemeindeversammlung beschliesst:  
 
1. Die Gasversorgung Wiesendangen wird zum Preis von CHF 960‘000 

exkl. MWST an die Energie 360° AG in Zürich verkauft. 
2. Aus der Spezialfinanzierung wird der Gaspreis für die Kunden in 

Wiesendangen ab Verkaufsdatum für 3 Jahre mit total CHF 450‘000 
inkl. MWST subventioniert. Der übrige Teil der Spezialfinanzierung 
wird in den Steuerhaushalt überführt. 

 
 
 
WEISUNG 
 
Vor rund 25 Jahren wurde die Gasversorgung Wiesendangen ins Leben 
gerufen. Vorerst lief der Betrieb über die Zivilgemeinde Wiesendangen. 
Mit der Auflösung der Zivilgemeinde per Ende 2008 wurde die Gasver-
sorgung der Politischen Gemeinde übertragen. 
 
Die Gasversorgung wird seit Beginn als gebührenfinanziertes Produkt 
geführt. Das heisst, es dürfen keine Steuermittel für die Gasversorgung 
verwendet oder Mittel der Gasversorgung ohne Rechtsgrundlage dem 
Steuerhaushalt zugeführt werden. Die Gasversorgung wird alleine durch 
die Gasbezüger finanziert. Dennoch trägt die Politische Gemeinde als 
Eigentümerin und zusammen mit der Schulgemeinde als grösste 
Gasabnehmerin das Betriebsrisiko der Anlagen. 
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Das Spezialfinanzierungskonto der Gasversorgung weist per Ende 2016 
einen Wert von rund CHF 970‘000 aus. Die Anlagen bzw. das Verwal-
tungsvermögen sind komplett abgeschrieben. Gemäss Stellungnahme 
des Gemeindeamtes des Kantons Zürich kann die Spezialfinanzierung 
bei einem Verkauf grundsätzlich in den Steuerhaushalt überführt werden. 
 
 
Warum jetzt verkaufen? 
Bereits beim Verkauf des Elektrizitätswerk 2008 wollte die Gemeinde 
Wiesendangen auch das Gaswerk verkaufen, da der Betrieb einer Gas-
versorgung analog dem Betrieb eines Elektrizitätswerkes nicht mehr als 
Gemeindeaufgabe betrachtet wurde. Da zu diesem Zeitpunkt jedoch nur 
ein Interessent vorhanden war, der sich bereit erklärte, die Gasversor-
gung zum Nulltarif zu übernehmen, entschied die Gemeinde, den Betrieb 
dennoch selbst weiterzuführen. 
 
Damals wie auch heute erachtet der Gemeinderat Wiesendangen den 
Betrieb einer Gasversorgung nicht mehr als eine Gemeindeaufgabe. Zu-
dem ist der Gemeinderat der Meinung, es bestehe das Risiko, dass auf-
grund der geplanten Energiewende eines Tages Zusatzverpflichtungen 
auf die Gemeinde zukommen werden (z. B. Abgeltungen an Gasbezü-
ger). 
 
Im November 2016 zeigte die Energie 360° AG (vormals Erdgas Zürich 
AG) Interesse am Kauf der Gasversorgung Wiesendangen, daraufhin 
begannen erste Verhandlungen. Am 29. März 2017 reichte Energie 360° 
nach einer umfassenden Prüfung der Anlagen vor Ort ein verbindliches 
Kaufangebot über CHF 960‘000 exkl. MWST ein. 
 
Im Zuge der Verhandlung mit der Energie 360° AG ging auch von der 
Stadt Winterthur ein unverbindliches Kaufangebot ein, welches dann 
aber per 3. Mai 2017 zurückgezogen wurde. Die Gasversorgung Frauen-
feld zeigte auf Anfrage hin kein Interesse an der Übernahme der Gas-
versorgung. 
 
 
Vorstellung Energie 360° AG 
Gemeinsam mit ihren Kundinnen und Kunden engagieren sich die 220 
Mitarbeitenden von Energie 360° für den zukunftsorientierten Umgang 
mit Energie. Dank umweltfreundlicher Energieträger, massgeschneider-
ter Energiedienstleistungen und smarter Innovationen realisiert Energie 
360° konkrete Schritte auf dem Weg in eine sinnvolle Energiezukunft. 
Deshalb bietet Energie 360° den Kunden im eigenen Netzgebiet und den 
Industriebetrieben in der ganzen Schweiz eine Rundumversorgung mit 
Erdgas/Biogas. Zudem unterstützt Energie 360° die Kunden dabei, Erd-
gas/Biogas mit anderen umweltschonenden Energieträgern wie Sonnen-
energie oder Erdwärme zu kombinieren. 
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Als eine der grössten Gas-Versorgungen in der Schweiz versorgt Ener-
gie 360° die Stadt Zürich, rund 40 weitere Gemeinden sowie 19 eigen-
ständige Gasversorgungen mit Erdgas/Biogas. Das Unternehmen ver-
fügt über ein rund 1'300 Kilometer langes Leitungsnetz. Der partner-
schaftliche und leistungsorientierte Ansatz mit Verständnis für die lokalen 
Bedürfnisse, sowie die zukunftsorientierte Strategie legen die Basis für 
eine erfolgreiche Übernahme der Gasversorgung Wiesendangen. 
 
Hauptaktionärin von Energie 360° ist mit einem Anteil von 96 Prozent die 
Stadt Zürich. Die restlichen 4 Prozent verteilen sich auf die Erdgas Regio 
AG sowie auf 22 politische Gemeinden. 
 
Kennzahlen Energie 360° 
 
 2016 2015 
Erdgas/Biogas-Absatz 7‘371 GWh 7‘310 GWh 
Gesamtumsatz (in CHF) 426.7 Mio. 453.8 Mio. 
Bilanzsumme (in CHF) 635.2 Mio. 620.8 Mio. 
Gewinn (in CHF, nach Steuern) 55.8 Mio. 54.4 Mio. 
 
 
 
Was passiert mit der Spezialfinanzierung / Reserve? 
Momentan ist der Verkaufspreis (kWh) von Gas bewusst nicht kostende-
ckend. Der Verkaufspreis von Erdgas wurde in den letzten Jahren be-
wusst gesenkt, um die hohe Reserve / Spezialfinanzierung abzubauen. 
Bei einem Verkauf der Gasversorgung wird deshalb der Verbraucher-
preis im Vergleich zu heute ansteigen. Um dies abzufedern schlägt der 
Gemeinderat vor, den Verbraucherpreis für die Wiesendanger Bezüger 
aus dem Spezialfinanzierungskonto für weitere rund drei Jahre in Höhe 
von total CHF 450‘000 inkl. MWST zu subventionieren.  
 
Der übrige Teil der Spezialfinanzierung wird zusätzlich zum Verkaufs-
preis dem Steuerhaushalt der Politischen Gemeinde Wiesendangen zu-
geführt. 
 
  



41

Beispielrechnung 

Stand Spezialfinanzierung per Ende 2016 

Mit der Energie 360° AG wurde eine Liefergarantie von 15 Jahren aus-
gehandelt. Für den Gemeinderat ist es sehr wichtig, dass die Gasversor-
gung für die Gasbezüger in Wiesendangen weiterhin sichergestellt bleibt. 
Wie erwähnt ist die Politische Gemeinde zusammen mit der Schule die 
grösste Gasabnehmerin im Dorf. Die Käuferin der Gasversorgung wird 
mit Sicherheit daran interessiert sein, den Betrieb weiterzuführen, an-
sonsten würde sich die Investition wirtschaftlich nicht rechnen.  

Die Stimmberechtigten werden ersucht, dem Verkauf der Gasversorgung 
zu den erwähnten Bedingungen zuzustimmen. 

Wiesendangen, 2. Mai 2017 

NAMENS DES GEMEINDERATES 
Gemeindepräsident      Gemeindeschreiber 
Kurt Roth      Martin Schindler 

Stand Spezialfinanzierung per Ende 2016 CHF  970‘000
Preissubvention 1. Jahr inkl. MWST CHF - 150‘000
Preissubvention 2. Jahr inkl. MWST CHF - 150‘000
Preissubvention 3. Jahr inkl. MWST CHF - 150‘000

Restbetrag zu Gunsten Politische Gemeinde CHF  520‘000

Versorgungssicherheit Gasbezüger
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Orientierung Politische Gemeinde Wiesendangen 
 
 
 
Der Gemeinderat möchte die Stimmbevölkerung im Anschluss an die 
Schulgemeindeversammlung vom 26. Juni 2017 über anstehende Ge-
meindeversammlungsthemen und Urnenabstimmungen vorinformieren. 
 
 
 
Neue Gemeindeordnung 
 
Per 1. Januar 2018 tritt das neue Gemeindegesetz des Kantons Zürich 
in Kraft. Dies hat zur Folge, dass die Gemeinde Wiesendangen, wie alle 
anderen Gemeinden im Kanton Zürich, die Gemeindeordnung überarbei-
ten muss. 
 
Änderungen an der Gemeindeordnung müssen grundsätzlich vom 
Stimmvolk an der Urne genehmigt werden. Der Gemeinderat plant eine 
Urnenabstimmung am 24. September 2017. 
 
Wir möchten Sie an der Informationsveranstaltung über die wichtigsten 
Punkte und Neuerungen vorinformieren. Eine detaillierte Info folgt an-
schliessend in der Weisung zur Urnenabstimmung. 
 
 
Bau- und Zonenordnung (BZO) 
 
Der Gemeinderat bzw. die Projektgruppe hat letztmals im Dezember 
2015 öffentlich über die Revision der Bau- und Zonenordnung informiert. 
Die öffentliche Auflage fand vom 9. November 2015 – 15. Januar 2016 
statt. 
 
Die BZO-Vorlage wurde gleichzeitig vom Amt für Raumentwicklung 
(ARE) vorgeprüft. Aufgrund der Vorprüfung und den Einwendungen aus 
der Bevölkerung hat die Projektgruppe die Vorlage nochmals überarbei-
tet. 
 
Die Festsetzung der neuen Bau- und Zonenordnung liegt in der Kompe-
tenz der Gemeindeversammlung. Am 25. September 2017 findet daher 
eine ausserordentliche Gemeindeversammlung statt. 
 
An der Informationsveranstaltung werden wir Sie über die wichtigsten 
Punkte vorinformieren. 
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Sanierung Wisenthalle / Ausbau Bibliothek 
 
Am 14. Juni 2015 fand die Urnenabstimmung über die Sanierung der 
Wisenthalle und den Ausbau der Bibliothek Wiesendangen statt. Die 
Stimmbevölkerung hat den beiden Krediten zur Sanierung der Wisent-
halle CHF 4‘131‘700 sowie dem Ausbau der Bibliothek CHF 1‘414‘400 
zugestimmt. 
 
Aufgrund von Änderungen bei den Brandschutzvorschriften mussten die 
Sanierungsarbeiten und vor allem das Ausbauprojekt für die Bibliothek 
nochmals überarbeitet werden. Dadurch verzögerte sich die Sanierung 
resp. der Ausbau. Geplant ist, den Umbau zwischen März und Dezem-
ber 2019 auszuführen. 
 
Durch die Projektänderungen und die Überarbeitung der Planung fallen 
der Gemeinde für den Ausbaukredit der Bibliothek Mehrkosten von rund 
CHF 300‘000 an. 
 
Gemäss Gemeindeordnung sind Zusatzkredite ab CHF 300‘000 der Ur-
nenabstimmung zu unterbreiten. Die Urnenabstimmung findet am 
24. September 2017 statt. 
 
An der Informationsveranstaltung werden wir Sie über weitere Details 
informieren. 
 
 
 
 
 
Wiesendangen, 2. Mai 2017 
 
NAMENS DES GEMEINDERATES 
Gemeindepräsident      Gemeindeschreiber 
Kurt Roth      Martin Schindler 
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Evang.-ref. 
Kirchgemeinde 
Wiesendangen 
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Antrag an die Kirchgemeindeversammlung 
 
 
B E S C H L U S S  
 
der Gemeindeversammlung vom 26. Juni 2017 der evangelisch-reformierten 
Kirchgemeinde Wiesendangen 
 
über 
 
 
die Abnahme der Jahresrechnung 2016 
und der besonderen Rechnungen  
 
 
Die Gemeindeversammlung beschliesst auf Antrag der Kirchenpflege in An-
wendung von § 41 Abs. 2 des Gemeindegesetzes und Art. 11 Rubrik k) der 
Gemeindeordnung unserer Kirchgemeinde: 
 
 
1. Die Jahresrechnung 2016 der reformierten Kirchgemeinde mit einem Er-

tragsüberschuss von CHF 58'585.47 in der laufenden Rechnung sowie die 
besonderen Rechnungen werden genehmigt. 

 
2. Mit einem Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung von CHF 58'585.47 

erhöht sich das Eigenkapital netto von CHF 948'576.33 auf neu CHF 
1'007'161.80. 

 
3. Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen zeigt Ausgaben von 

CHF 394'068.05 und Einnahmen von CHF 53'830.00. 
Die Investitionsrechnung im Finanzvermögen zeigt Ausgaben von CHF 
58‘805.55 und keine Einnahmen. 

 
 
  



47
 Seite 2 von 2 

WEISUNG 
 
Die detaillierten Zahlen der Rechnung und den Vergleich zum Voranschlag 
finden Sie in der Jahresrechnung 2016. Erläuterungen zu einzelnen Konti er-
folgen mündlich an der Kirchgemeindeversammlung.  
 
Wir bitten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, diesem Geschäft zuzu-
stimmen. 
 
 
Wiesendangen, 16. März 2017 
 
NAMENS DER KIRCHENPFLEGE 
Die Präsidentin   Der Aktuar 
Brigitt Schaffitz-Corrodi  Franz Giglberger 
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Antrag an die Schulgemeindeversammlung 
 
 
B E S C H L U S S 
 
der Schulgemeindeversammlung Wiesendangen 
 
über 
 
 
die Abnahme der Jahresrechnung 2016 der Schulgemeinde 
 
vom 26. Juni 2017  
 
Die Schulgemeindeversammlung beschliesst 
 
- auf Antrag der Schulbehörde und in Anwendung von Art. 41 Abs.2 des Ge-

meindegesetz und Art 17 Ziff. 4 der Schulgemeindeordnung: 
 
1. Die Jahresrechnung 2016 der Schulgemeinde Wiesendangen mit einem Er-

tragsüberschuss von CHF 803'190.14 in der Laufenden Rechnung wird ge-
nehmigt. 
Die Laufende Rechnung zeigt einen Aufwand von CHF 13'596'700.15, ei-
nen Ertrag von CHF 14'399'890.29 sowie Nettoinvestitionen von CHF  
532'634.25. 
Die Abschreibungen im Verwaltungsvermögen betragen CHF 1'028'634.25. 
Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je CHF 10'800'830.97 auf. 
 

2. Der Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung wird dem Eigenkapital 
gutgeschrieben. Dieses vergrössert sich auf neu CHF 4'561'922.17. 
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WEISUNG 
 
Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
 
Die detaillierten Zahlen der Rechnung und den Vergleich zum Voranschlag 
2016 finden Sie in der Jahresrechnung 2016 auf den folgenden Seiten. 
 
Wir bitten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, diesem Geschäft zuzu-
stimmen und danken Ihnen für Ihr Vertrauen. 
 
 
Wiesendangen, 16. März 2017  
 
 
NAMENS DER SCHULPFLEGE 
 
Präsident        Finanzen 
Daniel Schmid  Brigitta Minikus Rüegg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übersicht der Steuersätze der Schulgemeinde: 
 

Jahre 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 
Steuersatz % 79 78 75 75 75 73 73 73 73 73 73 57 57 60 63 63 
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Jahresrechnung 2016 Schulgemeinde Wiesendangen 
 
 
Die Jahresrechnung 2016 schliesst sehr erfreulich ab. Der budgetierten Er-
tragsüberschuss konnte um CHF 298'440.00 höher abgeschlossen wer-
den.  
 
Der Gesamtaufwand von CHF 13'596'700.15 steht einem Ertrag von  
CHF 14'399'890.29 gegenüber. Daraus resultiert ein Ertragsüberschuss 
von CHF 803’190.14. Budgetiert wurde ein Ertragsüberschuss von  
CHF 504’750.00. Die positive Differenz beträgt CHF 298'440.14. 
 
Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen CHF 532'634.25, 
budgetiert waren CHF 664'000.00. Das Finanzvermögen blieb unverändert.  
 
Dank dem Ertragsüberschuss erhöht sich das Eigenkapital von  
CHF 3'705'732.03 auf CHF 4'561'922.17. 
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Kostenübersicht nach Sachgruppen 
 
 

 
Sachgruppe 2016 2016 

  
 

   Budget   Rechnung  Differenz % 

      3 Aufwand  13'385'850.00   13'596'700.15   210'850.15  2% 
30 Personalaufwand  1'852'100.00   1'968'804.33   116'704.33  6% 
31 Sachaufwand  1'557'250.00   1'434'244.47   -123'005.53  -9% 
32 Passivzinsen  131'000.00   106'290.29   -24'709.71  -23% 
33 Abschreibungen  1'086'000.00   1'032'044.31   -53'955.69  -5% 

35 
Entschädigungen Dienstleistungen 
anderer (kant. Lehrpersonen)  6'247'600.00   6'385'886.25   138'286.25  2% 

36 Betriebs- und Defizitbeiträge  2'503'900.00   2'602'632.25   98'732.25  4% 
37 Durchlaufende Beiträge  -     53'000.00   53'000.00  100% 
39 Interne Verrechnungen  8'000.00   7'700.00   -300.00  -4% 

      4 Ertrag  13'890'600.00   14'399'890.29   509'290.29  4% 
40 Steuern  9'911'000.00   10'236'883.35   325'883.35  3% 
42 Vermögenserträge  97'100.00   74'097.04   -23'002.96  -31% 
43 Entgelte  76'800.00   520'984.25   444'184.25  85% 

44 
Anteile und Beiträge ohne   
Zweckbindung  1'000.00   1'136.40   136.40  12% 

45 
Rückerstattungen von                
Gemeinwesen  3'453'500.00   3'460'248.00   6'748.00  0% 

46 Beiträge mit Zweckbindung  341'700.00   39'746.00   -301'954.00  
-

760% 
47 Durchlaufende Beiträge 

 
 53'000.00   53'000.00  100% 

48 
Entnahmen aus Spezialfinanzie-
rungen und Stiftungen 

  
 -    

 49 Interne Verrechnungen 
 

 7'700.00   7'700.00  100% 

      

 
Überschuss (Aufwand-/Ertrag)  504'750.00   803'190.14   298'440.14  

  
 
 
Auf der Aufwandseite konnten dank des gestiegenen Kostenbewusstseins 
die Sachkosten weiter reduziert werden.  
 
Die Unterhaltskosten der Liegenschaften fielen tiefer aus, der Betriebsbei-
trag an die Politische Gemeinde blieb konstant.  
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Bei den Personalkosten weist die Laufende Rechnung höhere Kosten als 
das Budget aus. Dies sowohl bei den kommunalen Löhnen (30) sowie den 
kantonalen Löhnen (35). Dies aufgrund höherer Schülerzahlen in der Pri-
mar- und in der Sekundarstufe sowie einem Anstieg der Vikariatskosten, 
bedingt durch Krankheitsfälle. Gegenüber der Laufenden Rechnung 2015 
fallen die gesamten Personalkosten tiefer aus.  
 
Die Schülertransportkosten fielen tiefer aus als budgetiert, ebenfalls leicht 
tiefer als im Rechnungsjahr 2015. 
 
Die Schulgelder ans Untergymnasium fielen erheblich tiefer aus als budge-
tiert. Im Schuljahr 2016/17 besuchen weniger Schüler das Langzeitgymna-
sium.  
 
Die Schulgelder an Heime, Sonderschulen und Therapien fielen höher aus. 
Mehr Schülerinnen und Schüler besuchen eine auswärtige Schule, dies 
aufgrund von Zuzügen. 
 
In der Jahresrechnung 2016 enthalten sind die Kosten für die MNA Schü-
ler/-innen. Diese Kosten wurden vollumfänglich vom Volksschulamt rück-
vergütet.  
 
Die Erträge aus ordentlichen Steuern im Rechnungsjahr liegen einiges hö-
her als budgetiert. Einerseits trägt die Anzahl der vorgenommenen Ein-
schätzungen dazu bei, andererseits gute Steuerzahler sowie Erträge aus 
Besteuerung von Kapitalbezügen der 2. und 3. Säule, welche schwer ab-
zuschätzen sind. Die Erträge aus ordentlichen Steuern früherer Jahre lie-
gen viel tiefer. Grund dafür sind unter anderem die bestehenden Penden-
zen bei den Einschätzungen des kantonalen Steueramts. 
 
Nicht durchgeführt wurde der geplante Verkauf einer Landparzelle. Da-
durch konnte der budgetierte Erlös von CHF 336'000 nicht realisiert wer-
den.  
 
Dass die Jahresrechnung 2016 trotzdem besser als budgetiert abschliesst, 
ist sehr erfreulich. 
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Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 
 
Die Nettoinvestitionen liegen mit CHF 532'634.25 tiefer als mit CHF 
664'000.00 budgetiert. Der Neubau Kindergarten Sagi konnte abgeschlos-
sen werden. Die Projektierung des Schulhauses Dorf II fiel tiefer aus.  
Des Weiteren wurde die Dach- und Fassadensanierung der Turnhalle 
Gundetswil ins Jahr 2017 verschoben und erst vertiefte Abklärungen vor-
genommen. Die Bestuhlung der Turnhalle Gundetswil fiel leicht tiefer aus 
als budgetiert. 
 
Abschreibungen 
 
Die ordentlichen Abschreibungen belaufen sich auf CHF 1'028'634.25, im 
Budget wurde mit CHF 1'061'000.00 gerechnet. Zusätzliche Abschreibun-
gen wurden keine vorgenommen.  
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